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Handwerker Rechnung Muster:

So gehen Sie auf Nummer sicher

Erfahren Sie im Folgenden mehr:

Bei Rechnungen gibt es für Handwerker einiges zu beachten: so haben Privatkunden seit 2016 
das Recht darauf eine aufgeschlüsselte Rechnung zu erhalten. Aber wie sieht eine korrekte 
Rechnung für Privat- oder auch Firmenkunden aus? Ich erläutere die wichtigsten Aspekte und 
biete Ihnen kostenlose Rechnungsvorlagen zum Download als Orientierungshilfe.

• Handwerker Rechnung Muster: Allgemeine Pflichtangaben »

• Handwerker Rechnung Muster für Privatkunden zum kostenlosen Download »

• Handwerker Rechnung Muster für Unternehmenskunden zum kostenlosen Download »
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Bei der Rechnungsstellung ist die Vollständigkeit Ihrer Angaben von entscheidender Bedeutung.

Diese Angaben sollte Ihre Rechnung in jedem Fall beinhalten:

• Rechnungssteller und Rechnungsempfänger
• Steuernummer und/oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
• Rechnungsdatum
• Rechnungsnummer
• Rechnungspositionen (Menge und Bezeichnung)
• Zeitpunkt der Lieferung oder Arbeitsleistung
• Nettobetrag
• Steuersatz und Steuerbetrag (Mehrwertsteuer)
• Aufbewahrungspflicht (nur bei Bauleistungen)

Handwerker Rechnung Muster: 

Das sind allgemeine Pflichtangaben

Handwerker Musterrechnung für Privatkunden
Bei Rechnungen für Privatkunden sollten Sie immer bedenken, dass Ihre Kunden Handwerker-
leistungen zu 20% und mit maximal 1.200 Euro jährlich absetzen können. Hierbei muss der 
Kunde den Rechnungsbetrag überweisen. Das Finanzamt akzeptiert hier keine Barzahlungen. 
Dabei werden aber nur die Fahrt- und Lohnkosten, nicht aber die Materialkosten in der Steu-
ererklärung anerkannt.

Alle Handwerkerleistungen, die zur Erhaltung, Modernisierung und Renovierung des eigenen 
Haushalts oder Grundstücks beitragen sind von der Steuer absetzbar.

Damit Ihre Kunden die Leistungen steuerlich geltend machen können, ist es wichtig, dass Sie 
in der Rechnung die Lohnkosten sowie die Fahrtkosten korrekt ausweisen. Sie schlüsseln da-
bei in der Rechnung beide Kosten genau auf und vermerken zusätzlich, wie viele Lohnkosten 
im Bruttobetrag enthalten sind und wie viel Mehrwertsteuer diese genau enthalten.

Daneben ist es wichtig, dass alle drei Kostenpunkte – also Material, Arbeitszeit und Fahr-
kosten – aufgeschlüsselt und übersichtlich dargestellt werden.
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Wichtig bei Rechnungen für Privatpersonen ist zudem die Aufbewahrungspflicht der Rechnung 
von zwei Jahren. Die Rechnung sollte hier einen Verweis enthalten.

Handwerker Rechnung Muster für Privatpersonen:

Jetzt herunterladen
Handwerker Rechnung Muster für  
Privatpersonen kostenlos zum Download.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater.

Handwerker Musterrechnung für Unternehmenskunden
Werden Leistungen einem anderen Unternehmen in Rechnung gestellt, gelten andere Rege-
lungen, als bei Privatpersonen. Auf folgende Aspekte müssen Sie hier achten:

Der Paragraph 13b UStG regelt die Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen. Seit 2014 gibt 
es Änderungen in Bezug auf die Steuerschuldnerschaft von Subunternehmern.

Hierbei gibt es drei Szenarien: 

1. Echte Bauleistung an einem Generalunternehmner:

Sobald Sie für einen anderen Unternehmer für dessen Kunden arbeiten – also beispielsweise 
bei einer Renovierung helfen, da der Unternehmer derzeit keine Kapazitäten mehr frei hat – 
weisen Sie als Subunternehmer keine Umsatzsteuer aus. Hierbei sollten Sie in die Rechnung 
einen Hinweis Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers aufnehmen. 

2. Unechte Bauleistung an einem Generalunternehmer:

Werden Sie aber von einem Bauunternehmer beauftragt, um Reparaturen am selbst genutzten 
oder vermieteten Betriebsgebäude durchzuführen, berechnen Sie 19 % Umsatzsteuer.

https://dumark.de/muster/dumark_Handwerker_Rechnungsvorlage_Privatkunden.docx
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Handwerker Rechnung Muster für Subunternehmer:

Jetzt herunterladen
Handwerker Rechnung Muster für  
Subunternehmer kostenlos zum Download.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater.

3. Bauleistung an einen Bauträger:

Werden Sie von einem Bauträger beauftragt – zum Beispiel mit Dachdeckerarbeiten an einem 
Gebäude – das vom Bauträger nach Fertigstellung in Eigentumswohnungen aufgeteilt und 
veräußert wird, berechnen Sie ebenfalls 19% Umsatzsteuer.
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